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Schleswig-Holstein 
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Dienstgebäude: 

Gottorfstraße 2 

24837 Schleswig 

Telefon 04621 86-0 

Telefax 04621 86-1341 

 

Das Wappen ist gesetzlich geschützt. 

Kein Zugang für elektronisch signierte oder 

verschlüsselte Dokumente 

 

Die von Ihnen begehrten Informationen unterliegen, soweit Verfahren betroffen sind, die 

nicht ausschließlich der Verwaltung der Staatsanwaltschaften dienen, der Ausnahme des 

§ 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH, weshalb keine Zugangsgewährung möglich ist. 

 

Nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH gehören nicht zu den informationspflichtigen Stellen die 

„Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden, soweit sie als Organe der Rechts-

pflege tätig sind oder waren“. Zu den Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden 

gehören die Staatsanwaltschaften, insbesondere dann, wenn sie i.S.d. Strafprozessord-

nung tätig werden oder geworden sind.  

 

Von der Ausnahme nicht umfasst sind lediglich Aktivitäten, die ausschließlich verwalten-

den Charakter haben. 

 

Die von Ihnen begehrten Auskünfte beziehen sich auf in dem hiesigen Aktenverwaltungs-

system MESTA gespeicherte Verfahren und betreffen damit unmittelbar Tätigkeiten der 

Staatsanwaltschaften als Organe der Rechtspflege. MESTA unterstützt die Aufgaben 

der Staatsanwaltschaften bei der Eintragung und Verwaltung von Verfahren. Rechtsgrund-

lage dafür sind die §§ 483 ff. StPO. Die Informationen, nach denen Sie sich erkundigen, 

betreffen die MESTA-Protokolldaten, und damit Tätigkeiten im Rahmen der staatsanwalt-

schaftlichen Sachbearbeitung, also im Ergebnis unmittelbar judikativ geprägtes Handeln. 

Protokolldaten sollen Auskunft darüber geben, wer wann und warum bestimmte Daten in 

MESTA abgefragt und erhalten hat. Diese Protokolldaten stehen mithin durchgehend im 

Kontext mit strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen, Tätigkeiten auf Grundlage der Straf-

prozessordnung oder Handlungen im Zusammenhang mit anderen in MESTA gespeicher-

ten Verfahren. Sie stehen unmittelbar in einem inhaltlich-sachlichen Zusammenhang mit 

den Aufgaben der Staatsanwaltschaft im Bereich der Rechtspflege. Dieser Aufgabenbe-

reich ist nach der klaren Zwecksetzung des § 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH vom Informationsan-

spruch insgesamt und umfassend ausgenommen.  

 

Lediglich ergänzend ist anzumerken, dass die nachgefragten Protokolldaten sich auch 

nicht im Zugriffsbereich der Generalstaatsanwaltschaft befinden und die Informationen hier 

tatsächlich nicht verfügbar i.S.d. § 2 Abs. 5 Satz 1 und 2 IZG-SH sind. 
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